
 
 
 

Manual NaturparkCard (Gästekarte) 
 
 
Oey, 1. November 2024 
 
Dieses Manual regelt die Anwendung und den Geltungsbereich der NaturparkCard für Partnerbetriebe,  
Beherbergungsbetriebe sowie den Naturpark Diemtigtal. 
 

1. Gegenstand 
a. Die NaturparkCard erhalten Beherbergungsgäste des Naturparks Diemtigtal am Anreisetag kosten-

los von ihren Vermietenden für die Dauer ihres Aufenthaltes. Falls die Gäste bereits am Anreisetag 
von der NaturparkCard profitieren möchten, steht es den Vermietenden frei, diesen die Natur-
parkCard zum Voraus korrekt ausgefüllt per Post zuzuschicken.  

b. Die Karte ist nach dem Entrichten der vorgeschriebenen Kurtaxe gültig pro Person und während 
des Zeitraums des aufgeführten Aufenthalts. 

c. Der Zeitraum des Aufenthalts muss wahrheitsgetreu vom Vermietenden auf der NaturparkCard 
vermerkt werden. Nicht oder mit Bleistift ausgefüllte Karten sind nicht gültig.  

d. Ein NaturparkCard-Jahr dauert vom 1. November bis zum 31. Oktober des Folgejahres. Die Er-
mässigungen der Partnerbetriebe werden jährlich neu vereinbart. 

e. Die Preisgestaltung der Fahrausweise sowie die Saison- und Betriebszeiten aller Anlagen liegen 
vollumfänglich im Kompetenzbereich der beteiligten Partnerbetriebe. 

f. Die beteiligten Partnerbetriebe gewährleisten, dass die garantierten Dienstleistungen erfüllt wer-
den. Rückvergütungen infolge Betriebsunterbruchs, oder Betriebseinstellung aufgrund höherer 
Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer oder nicht abwendbarer Versäumnisse Dritter werden 
ausgeschlossen. 

g. Der Inhaber der NaturparkCard nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass einzelne Leistungen be-
stimmter Partnerbetriebe aufgrund der Betriebszeiten oder witterungs- sowie saisonbedingt nicht 
während der gesamten Aufenthaltsdauer des Gastes in Anspruch genommen werden können. 

 
2. Leistungen  

a. Die geltenden Ermässigungen mit der NaturparkCard sind auf der Gästekarte, dem Infoflyer sowie 
auf www.diemtigtal.ch/naturparkcard aufgeführt. 

b. Die mit der NaturparkCard gewährten Ermässigungen sind nicht mit anderen Rabatten  
kumulierbar. 
 

3. Gültigkeit  
a. Für nicht in Anspruch genommene Vergünstigungen wird dem Gast kein Ersatz geleistet. 
b. Der Gast muss für den Bezug der Ermässigungen die NaturparkCard beim jeweiligen Partnerbe-

trieb vorweisen. Er erhält von diesem anschliessend entsprechende Billette.  
c. Nachträgliche Veränderungen auf der NaturparkCard machen die Karte ungültig. 
d. Verlängert ein Gast seinen Aufenthalt, muss durch den Vermietenden eine neue NaturparkCard 

ausgestellt werden. 
e. Die NaturparkCard gilt ausschliesslich für Personen. Für Tiere, Fahrräder, etc. gelten die jeweiligen 

Tarifregelungen der Transportunternehmungen. 
 

4. Verlust und Missbräuche / Änderungen 
a. Verlorene NaturparkCards können nur durch den Vermietenden ersetzt werden. 
b. NaturparkCards sind persönlich und dürfen nicht an Drittpersonen weitergegeben werden.  
c. Missbräuche bei der Verwendung der NaturparkCard werden mit bis zu Fr. 1‘000 bestraft.  

Weitere Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
d. Der Karteninhaber haftet auch für missbräuchliche Verwendung der NaturparkCard durch Dritte.  
e. Die Partnerbetriebe führen im Auftrag des Naturparks Diemtigtal Stichprobenkontrollen durch. Der 

Gast hat den jeweiligen Partnerbetrieben auf Anfragen den Namen sowie die Unterkunft anzugeben.  
f. Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. 

 
5. Anwendbares Recht und Gerichtstand   

a. Es ist ausschliesslich das schweizerische Recht anwendbar. Gerichtstand ist Niedersimmental. 
 
 

http://www.diemtigtal.ch/naturparkcard


 
 
 

NaturparkCard  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


